
Tagung 1994 vorgelegte diesbez!lgliche Arbeitspa
pier'" , auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln; 

ü) andere konkrete VorschIlIge im Zusammenhang mit 
der Walnung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt 
wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1995 v0rge
legt werden könnten, namentlich den Vorschlag be
treffend die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen und die Erhöhung ihrer Effizienz und den über
arbeiteten Vorschlag zur Erhöhung der Wirksamkeit 
des SicherlIeitsrats bei der Walnung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, zu behandeln; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

i) seine Behandlung des Vorschlags betreffend Regeln 
der Vereinten Nationen flIr die Schlichtung von Strei
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen; 

ü) seine Bchandlung anderer konkreter Vorschlllge zur 
Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten fortzusetzen, namentlich des Vor
schlags betreffend die Einrichtung eines Streitbeile
gungsdieostes, der im Frilhstadimn einer Streitigkeit 
seine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie der Vor
schläge zur Stärkung der Rolle des lnternationalen 
Gerichtshofs; 

c) die Frage der Streichung der in Artikel 53 AbsiiIze 1 
und 2 und in Artikel 107 enthaltenen "Feindstaaten"-K1allse1n 
der Charta zu prilfen und der Generalversammlung auf ihrer 
filnfzigsteo Tagung die geeigoetste rechtliche Vorgehensweise 
in dieser Angelegenheit zu empfehlen; 

d) seine Behandlung der Frage der Verstärkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den re
gionalen Abmachungen oder Einrichtongen bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fortzu
setzen; 

5. ersucht den Sooderausschuß ll14fJeniem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß allgemeines Einvernehmen enielt wird, 
wann immer dies flIr das Ergebnis seiner Arbeit von Beden
tungist; 

6. beschli4Jt, daß der Sonderausschuß die 1lmnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arheitsgruppe, auch weiterhin 
zulassen wird, und beschließt außerdem, daß der Sooderaus
schuß ermlichtigt ist, andere Staaten oder zwischenstaatliche 
Organisationen einznIaden, an seiner Plenardebatte über be
stimmte Gegenstände tellzuoehmen, wann immer er der Auf
fassung ist, daß ihre Thilnahme seiner Tätigkeit flIrderlich 
wäre; 

7. ersucht den Sonderausschuß, sich auf seiner Tagung 
1995 auch weiterhin mit der ÜberprfIfuog seiner Znsammen
setzung zu befassen, insbesondere den Vorschlag betreffend 
die uneingeschränkte Mitwirkung aller Mitgliedstaaten an 
seiner Tätigkeit zu behandeln und der Generalversammlung 
auf ihrer flinfzigsteo Tagung darüber Bericht zu erstatreo; 

.. 0ßüJel/es Protolwll der Genemlvsrsmnmlung. NlIU1IU1UIvIenJgsre 
Tagung, Be/kJgB 33 (N49133), ZIffer 52 

8. ersucht den Sonderausschuß ll14fJerrJem, der General
versammlung auf ihrer fliofzigsten Tagung einen Tätigkeits
bericht vorzulegen; 

9. beschließt. den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
flIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen" in die vorlliufige 'Thgesordoung ihrer flinfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

84. PlenaniIvmg 
9. Dezember 1994 

49/59. Konvention iIber die Sicherhelt von Personal der 
Vereinten Nationen nnd beigeordnetem Personal 

Die Generalversanunlung, 

in der ErwlJgung, daß die Kodifizierung und fortschreiten
de Entwickluog des Völkerrechts zur Verwirklichung der in 
den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran
kerten Ziele und Grundslltze beiträgt, 

in ernster Besorgnis Ober die steigende Zahl von Angriffen 
auf Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Per
sonal, die zu Thdesfl!lIen und schweren Verletzungen gefiIhrt 
haben, 

eingedenk dessen, daß Bins!ltze der Vereinten Nationen in 
Simationen durchgeföhrt werden köooeo, die Gefahren flIr die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals mit sich bringen, 

in ErlceMtnis der Notwendigkeit, die Vorkehrungen flIr den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des bei
geordneten Personals zu verstärken und weiter zu verfolgen, 

UIIler Hinweis auf illre Resolution 48/37 vom 9. Dezember 
1993. mit der sie den Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeimag 
eines internationalen Übereinkommens Ober die Sicherheit und 
Unversebrtheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals eingerichtet hat, mit besonderer 
Bemgoahme auf die VenmtwortIichkeit flIr Angriffe auf dieses 
Personal, 

UIIler BerUckslchtJgung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus
ses", insbesondere des überarbeiteten Verhandlungswortlauts, 
der aus den Arbeiten des Ad-hoc-Ausschusses her;orgegangen 
ist, 

unrer Hinweis auf ihren entsprechend der Empfehlung des 
Ad-hoc-Ausschusses.gefaßten Beschluß, auf ihrer laufenden 
Tagung im Rahmen des Sechsten Ausschusses wieder eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag, die PriIfung des 
überarbeiteten Verhandlungswortlauts und der damit zu
sammenhllogenden Vorschläge fortzusetzen, 

nach Behandlung des Entwurfs der Konvention, der von 
der Arbeitsgruppe erstellt'" und dem Sechsten Ausschuß zur 
Pröfung und Annahme vorgelegt wurde, 

1. verabschiedet die Konveation über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, 
deren Wortlaut in der Anlage zu dieser Resolution enthalten 
ist, und legt die Konvention zur Unterzeichnung und Ratifika-

" Ebd.. Be/kJgB 22 (A/49I22) . 
" A/C.6/491L.4, Anlumg. 



tion, Annahme oder Genehmigung beziehungsweise zum 
Beitritt auf; 

2. fordert die Staaten nachdrUckIlch auf, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal in ihrem 
Hoheitsgebiet zu gewllhrIeisten; 

3. empfiehlt allen zustlIndigen Organen der Organisation, 
die Frage der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals laufend weiterzuverfolgen; 

4. unterstreicht die Bedeutung, die sie dem raschen 
Abschluß einer umfassenden ÜbeqirIIfung der Regelungen 
betreffend die Gewäbrung von Schadenersatz im Falle von 
Tod, Inva1iditllt, Verletzung oder Krankheit beimißt, die auf 
die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssicherung 
zurllckzufilhren sind, mit dem Ziel, gerechte und angemessene 
Regelungen auszuarbeiten und eine rasche Bn1SCh1ldigung 
sicherzustellen. 

ANLAGE 

84. Plenllrsitvmg 
9. Dezember 1994 

Konvention iiber die SieherheIt von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal 

Die Vertmgsstaaten dieser Konvenllon, 

1.Utieftt besorgt über die wachsende Zahl von Todesfil11en 
und Verletzungen durch vorsätz1iche Angriffe gegen Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal, 

in dem Bewt4/tsein, daß Angriffe gegen Personal, das im 
Namen der Vereinten Nationen handelt, oder sonstige Miß
handlungen dieses Personals, gleichviel von wem sie begangen 
werden, nicht gerechtfertigt und nicht hingenonunen werden 
können, 

in der Erkenntnis, daß Einsfttze der Vereinten Nationen im 
Interesse der gesamten Völkergemeinschaf und im Einklang 
mit den Grundsfttzen und Zielen der Charta der Vereinten 
Nationen durchgefnhrt werden, 

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu den Bemü
hungen der Vereinten Nationen in den Bereichen vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssicherung, Friedens
konsolidierung sowie humanitäre und andere Einsätze leistet, 

eingedenk der bestehenden Vereinbarungen zur Gewllhr
leistung der Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal, einsch1ießlich der von den 
Hauptorganen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht 
untemonunenen Schritte, 

jedoch in der Erkenntnis, daß die bestehenden Schutzmaß
nahmen tlIr Personal der Vereinten Nationen und beigeordne
tes Personal unzureichend sind, 

in der ErkennJnIs, daß die Wirksamkeit und Sicherheit der 
Einsl!tze der Vereinten Nationen erhöht werden, wenn solche 
Einsätze mit Zustimmung und unter Mitwirkung des Gaststaats 
durchgefnhrt werden, 

mit dem Atifru! an alle Staaten, in denen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal eingesetzt ist, 

und an alle anderen, auf die dieses Personal angewiesen ist, 
umfassende Unterstiltzung zu leisten, um die Durchfllhrung 
der E;nsl!tze der Vereinten Nationen und die ErfiIllung ihres 
Mandats zu erleichtern, 

Uberzeugt, daß dringend angemessene und wirksame 
Maßnahmen zur Verhötung von Angriffen gegen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal und zur 
Bestrafung derjenigen, die solche Angriffe durcbgefnhrt 
haben, getroffen werden milssen, 

sind wiefolgt Uberelngekommen: 

ArtIkel I 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Konvention 

a) bedentet 'Personal der Vereinten Nationen" 

i) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten Na
tionen als Angehörige militI!rischer, polizeilicher oder 
zivi1er Bestandteile von Einsiltrett der Vereinten Na
tionen eingestellt oder eingesetzt werden, 

ü) andere Bedienstete und Sachverständige im Auftrag 
der Vereinten Nationen oder ihrer Sonderorganisatio
nen oder der Internationalen Atomenergie-OIgani
sation, die sich in mntlicher Eigenschaft in dem Gebiet 
autbalten, in dem ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird; 

b) bedentet "beigeordnetes Personal" 

i) Personen, die von einer Regierung oder einer zwi
schenstaatlichen Organisation mit Zustimmung des 
zustftndigen Organs der Vereinten Nationen abgestellt 
werden, 

ü) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten 
Nationen oder von einer Sonderorganisation oder der 
Intemationalen Atomenergie-Organisation eingestellt 
wenlen, 

ili) Personen, die von einer humanitären nic1rtstaat1i<::hen 
Organisation oder Einrichtung im Rahmen einer 
Vereinbarung mit dem GeneralsekretIIr der Vereinten 
Nationen oder mit einer Sonderorganisation oder der 
Internationalen Atomenergie-OIganisation eingesetzt 
werden, 

um TlItigkeiten zur Unterstlltzung der ErfiI11ung des Mandats 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen durcbzufllhren; 

c) bedeutet "Einsatz der Vereinten Nationen" einen Bin
satz, der von dem zustllndigen Organ der Vereinten Nationen 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen festgelegt 
und unter der Antoritllt und Aufsicht der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird, 

i) wenn der Einsatz dem Zweck der Wa1srung oder Wie
derherstellung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit dient oder 

ü) wenn der Sicherheitsrat oder die OeneraIversamm1ung 
tlIr die Zwecke dieser Konvention erklärt hat, daß ein 
außergewöhnliches Risiko tlIr die Sicherheit des an 
dem Einsatz teilnehmenden Personals besteht; 



d) bedeutet "Gasts/aat" einen Staat, in dessen Hoheits- b) unterlliBt das Personal der Vereinten Nationen und das 
gebiet ein Einsatz der Vereinten Nationen durchgefilhrt wird; beigeordnete Personal jede Handlung oder TlItigkeit, die mit 

e) bedeutet "Thmsitstaat" einen Staat, mit Ausnabme des 
Gaststaats. in dessen Hoheitsgebiet sich Persona1 der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal oder seine Ausrflstung 
im Zusammenhang mit einem Einsatz der Vereinten Nationen 
im Transit oder vorübergehend befindet. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Konvention findet auf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal sowie auf Einsll!?e der 
Vereinten Nationen im Sinne des Artikels 1 Anwendung. 

2. Diese Konvention findet keine Anwendung auf einen vom 
Sicherheitsrat als Zwangsmaßnahme nach Kapitel Vl1 der 
Chartn der Vereinten Nationen genehmigten Einsatz der Ver
einten Nationen, bei dem Angehörige des Personals als Kom
battanten gegen organisierte bewaffnete Verbände eingesetzt 
sind und auf den das Recht der internationalen bewaffneten 
Konflikte anwendhar ist 

ArtJkel3 

K<mn<.eichnung 

1. Die militärischen und pollzelllchen Bestandteile eines 
Einsatzes der Vereinten Nationen sowie ihre Fahrzeuge. 
Schiffe und Luftfahrzeuge tragen eine Schutzlrenn7Alichnung. 
Anderes Personal sowie andere Fahrzeuge. Schiffe und 
Luftfahrzeuge, die an dem Einsatz der Vereinten Nationen be
teiligt sind. werden auf geeignete Weise gekennzeichnet, s0-
fern der Generalsekretär der Vereinten Nationen nichts anderes 
beschließt. 

2. Das gesamte Personal der Vereinten Nationen und beige
ordnete Personal fiIhrt geeignete Ausweispapiere mit sich. 

ArtJkel4 

Vereinbarungen fiber die RechtssteUung des Einsatus 

Der Gaslstaat und die Vereinten Nationen schließen so bald 
wie möglich eine Vereinbarung llber die RechtBste11ung des 
Einsatzes der Vereinten Nationen und des gesamten an dem 
Einsatz beteiligten Personals, die unter anderem Bestimmun
gen llber Vorrechte und Immunitäten fIIr militärische und 
polizeiliche Bestandteile des Einsatzes umfaßt. 

Artikel 5 

Transit 

Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten Transit des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals und seiner AusrfIstung zum und vom Gaststaat. 

ArtJkel6 

Achtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften 

1. Unheschadet der Vorrechte und Immunitliten, die es ge
nießt, oder der Erfordernisse seiner Aufgaben 

a) achter das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Persona1 die Gesetze und sonstigen Vorscbriften 
des Gaststaats und des Transitstaats und 

dem unparIeiIichen und internationalen Charakter seiner Auf
gaben unvereinbar ist 

2. Der GeneraIsekretIi der Vereinten Nationen trifft alle ge
eigneten Maßnahmen zur Gewäbrleistung der Binbaltung die
ser Vmpflichtungen. 

Artikel 7 

VerpJUchtung vn GewiihrTeistung der Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten Perso1lills 

1. Das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete 
Personal, seine AusrIIstung und seine RlIumlichkeiten dIIrfen 
nicht angegriffen oder zum Gegenatand einer Handlung ge
macht werden, die sie an der ErfD11ung ihres MandaIs hindert. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen. 
um die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals zu gewährleisten. Insbesondere 
unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um 
das Persona1 der Vereinten Nationen und das beigeonInete Pe!'
sonal, das in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt ist, vor den in Ar
tikel9 bezeichneten Straftnten zu schlitzen. 

3. Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten bei der 
Durchflllu:ung dieser Konvention zusammen, insbesondere in 
allen Fällen, In denen der Gas.staat selbst nicht In der Lage ist, 
die notwendigen Maßna1unen zu treffen. 

Artikel 8 

Verpflichtung vn Freilassung oder RIlckgabe von Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, des 
in Gefangenschaft oder in Helft gehalten würl 

Sofern In einem anwenciharen ThJ:ppenatatut nichts anderes 
vorgesehen ist darf Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal, das bei der Durchfllhrung seiner 
Aufgaben gefangen oder In Haft genommen wird und dessen 
ldentitlIt festgestellt worden ist nicht verhört werden und mnB 
umgehend freigelassen und den Ste11en der Vereinten Nationen 
oder anderen zustlindigen Stellen zurIIckgegeben werden. Bis 
ZU seiner Freilassung wird dieses Personal im RlnkJang mit 
weltweit anerkannten Menschenrechtsnormen sowie den 
Gnmdsiitwt und dem Geist der Genfer Abkommen von 1949 
behandelt. 

ArtJkel9 

StTqftoten gegen Personal der Vereinten Nationen lIIId 
beigeordnetes Personal 

1. Die vorslItzIiche Begehung 

a) einer Tötung, einer Entf'IIbrung oder eines aonatigen 
Angriffs auf die Person oder Freiheit eines Angehflrigen des 
Personals der Vereinten Nationen oder des beigeordneten 
Personals; 

b) eines gewaltsamen Angriffs auf die Dienstrilume, die 
Privatwohnung oder die Befllrderungamittel eines Angehflri
gen des Personals der Vereinten Nationen oder des bei
geordneten Personals, der geeignet ist deren Person oder 
Freiheit zu geflihrden; 



c) einer Bedrohung mit einem solchen Angriff mit dem 
Ziel, eine natürliche oder juris1ische Person zu einem Thn oder 
Unterlassen zu nötigen; 

d) eines Versuchs eines solchen Angriffs und 

e) einer Teilnabmehandlung an einem solchen Angriff 
oder an einem Versuch eines solchen Angriffs oder an der Or
ganisation oder Anordnung eines solchen Angriffs 

wird von jedem Vertragsstaat nach innerstaat1ichem Recht mit 
Strafe bedroht 

2. Jeder Vertragsstaal bedroht die in Absatz I bezeichneten 
Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die Schwere der 
Thten berIlcksichtigen. 

Artikel 10 

Begrllndung der Gerichtsbarkeit 

1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten in folgenden Fälleo zu begründen: 

a) weno die Sttaftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder 
an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder 
Luftfahrzeugs begangen wird, 

b) weno der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist 

2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über eine 
solche Straftat auch begrIInden, 

a) weno sie von einem Staatenlosen begangen wird, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hat, 

b) weno das Opfer Angehöriger dieses Staates ist oder 

c) wenn sie begangen wird, um diesen Staat zu einem 
Thn oder Unterlassen zu nötigen. 

3. Jeder Vertragsstaa!, der seine Gerichtsbarkeit nach Absatz 2 
begr6ndet hat, notifiziert dies dem Generalsekretllr der 
Vereinten Nationen. Weno dieser Vertragsstaat später auf diese 
Gerichtsbarkeit verzichtet, notifiziert er dies dem GeneraJ.se.. 
kretlIr der Vereinten Nationen. 

4. Jeder Vertragsstaat trifft die notWendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artike1 9 bezeichneten 
Straftaten fiIr den Fall zu begrilnden, daß der Verdlichtige sich 
in seinem Hoheitsgebiet befindet und er diese Person nicht 
nach Artike115 an einen der Vertragsstaa!en ausliefert, die ihre 
Gerichtsbarkeit nach Absatz 1 oder 2 begriIndet haben. 

5. Diese Konvention schlicBt eine Straf gerichtsbarkeit, die 
nach innerstaadichem Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 11 

Verhlitrmg von Strqfta:en gegen Personal der Vereinten 
Nalionen und beigeordnetes Personal 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Arti
kel 9 bezeichneten Straftaten zusammen, indem sie insbe· 
sondere 

a) alle durchfllhrbaren Maßnahmen treffen, um Vor
bereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten fiIr die 
Begehung dieser Straftaten innerhalb und außerhnlb ihrer 
Hoheitsgebiete zu verhindern, und 

b) imEink1ang mit ihrem innerstaadichen RechtInforma.. 
tionen austauschen sowie gegehenenfa1Is Verwaltungs- und 
andere Maßnahmen miteinander abstimmen, um die Begehung 
dieser Straftaten zu verbindern. 

ArtIke/12 

Weite'Ilabe von Informationen 

1. Nach Maßgabe der in seinem innerstaat1ichen Recht 
vorgesehenen Bedingungen übermittelt der VertragsstaaI, in 
dessen Hoheitsgebiet eine der in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten begangen wurde und der Grund zu der Annahme hat, daß 
ein Verdächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist, dem 
Generalsekretllr der Vereinten Nationen und dem oder den in 
Betracht kommenden Staaten unmittelbar oder über den Gene
ra1sekretllr alle sachdienlichen Angaben über die begangene 
Straftat und alle verfIlgbaren Informationen, welche die Iden
titlit des Verdächtigen betreffen. 

2. Ist eine der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten begangen 
worden, so bemüht sich jeder Vertmgsstaat, der Informationen 
über das Opfer und die Umstlinde der Straftat besitzt, diese 
Informationen nach Maßgabe der in seinem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Bedingungen in vollem Umfang sofort 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem oder 
den betroffenen Staaten zu übermitteln. 

Artikel 13 

Mqf.lnahmen zur Gewlihrleistung der Strajilerfolgung 
oder Auslieferung 

1. Wenn die Umstilnde es rechtfertigen, trifft der Vertrags
staat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, 
nach seinem innerstaatlichen Recht die geeigneten Maß.. 
nalonen, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck 
der Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzuste1len. 

2. Nach Absatz 1 getroffene MaßnaIunen siod in Übereinstim
mung mit innerstaat1ichem Recht unverzüglich dem GeneraI
sekretlit der Vereinten Nationen und unmittelbar oder über den 
Generalsekretllr folgenden Staaten zu notifizieren: 

a) dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde, 

b) dem oder den Staaten, deren Angehöriger der Ver
dächtige ist, oder, wenn er StaatenInser ist, in deren Hoheits
gebiet er seinen gew6hn1ichen Aufenthalt hat, 

c) dem oder den Staaten. deren Angehöriger das Opfer 
ist, 

d) anderen interessierten Staaten. 

Artikel 14 

Strajilerfolgung Verdllchtlger 

Der VertragsstaaI, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ver
dächtige befindet, hat, weno er ihn nicht ausliefert, den Fall 
ohne irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzö
gernng seinen zustiindigen Behörden zum Zweck der Straf
verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unter
breiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der 
g1eichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen strafbaren 
Handlung schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. 
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Artikel 15 

Auslieferung von Verrliichligen 

1. Soweit die in Artikel 9 bezeichneten Straftaten von einem 
zwischen den Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsver
trag nicht als der Auslieferung unterliegende strafbare Hand
lungen erfaßt werden, gelten sie als von diesem Vertrag erfaßt. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in jeden zwischen ihnen 
zu schließenden Auslieferungsvertrag diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen aufzuneh
men. 

2. Erhlllt ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beste
hen eines Vertrags abhängig macht, ein Auslieferungsersuchen 
von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Aus
lieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei. diese Konvention in 
bezug auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage fiIr die Aus
lieferung anzusehen. Die Auslieferung unterliegt den im Recht 
des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

3. Vertragsstaaten. welche die Auslieferung nicht vom 
Bestehen eines Vertrags abhängig machen. erkennen unter sich 
diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende strafbare 
Handlungen vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen an. 

4. Diese Straftaten werden fiIr die Zwecke der Auslieferung 
zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nnr 
an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben. sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten begangen worden. die 
ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel I 0 Absatz 1 oder 2 begrilndet 
haben. 

Artikel 16 

Rechtshilfe in Strafsachen 

1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende 
Hilfe im Zusammenhang mit Verfahren. die in hezug auf die 
in Artikel 9 bezeichneten Straftaten eingeleitet werden, 
einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur 
Verfügung stehenden und fiIr das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. In allen FIIIlen ist das Recht des ersuchten 
Staates anwendbar. 

2. Absatz I läßt Verpflichtungen über die gegenseitige 
Rechtshilfe unberilhrt, die in anderen Vertriigen enthalten sind. 

Artikel 17 

Gerechte Behandlung 

I. Jedem, in bezug auf den Ermittlungen oder ein Verfahren 
wegen einer der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten dnrch
gefiIhrt werden, sind während der gesamten Ennitt1ungen oder 
des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein 
gerechtes Verfahren und voller Schutz seiner Rechte zu 
gewährleisten. 

2. Jeder Verdächtige ist berechtigt, 

a) unverziIgIich mit dem nächsten zuständigen Vertreter 
des oder der Staaten, deren Angehöriger er ist oder die sonst 
zur Wahrung seiner Rechte befugt sind, oder. wenn der 
Betreffende staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte zur 
Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Verbindung zu treten und 

b) den Besuch eines V",lreIeJs dieses oder dieser Staaten 
zu empfangen. 

Artikel 18 

Nottjikation des Ausgangs des Verfahrens 

Der Vertragssfaat, in dem ein Verdllchtiger strafrechtlich 
verfolgt wird, teilt dem GeneraIsekretlI der Vereinten Natio
nen den Ausgang des Verfahrens mit; dieser unterrichtet die 
anderen Vertragsstaaten 

Artikel 19 

Verbreitung 

Die Vertragssmaten verpflichten sich, diese Konventinn so 
weit wie möglich zu ,,,,breiten und insbesondere das Studium 
ihrer Bestimmungen sowie der einschlligigen Bestimmungen 
des humanitären Völkerrechts in die militllrischen Aus
bildungsprngramme aufzunehmen. 

Artikel 20 

Vorbehaltsklausein 

Diese Konventiun berIIhrt nicht 

a) die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts und 
weltweit anerkannter Menschenrechtsnormen. wie sie in 
völkerrechtlichen Übereinkünften enthalten sind, hinsichtlich 
des Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen sowie des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals oder der Pflicht dieses Personals zur Achtung dieses 
Rechts und dieser Normen, 

b) die Rechte und Pflichten der Staaten in Überein
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich 
der Zustimmung zur Einreise von Personen in ihre Hoheits
gebiete, 

c) die Verpflichtung des Personals der Vereinten Natio
nen und des beigeordneten Personals, im Einklang mit den 
Bedingungen des Mandats eines Einsa..",. der Vereinten 
Nationen zu haDdeln. 

d) das Recht der Staaten, die freiwillig Personal fiIr einen 
Einsatz der Vereinten Nationen zur Verfügung stellen. ihr 
Personal von der ThiInaIune an einem solchen Einsatz zurIIck
zuziehen. oder 

e) das Recht auf angemessenen Schadenersatz im Fall 
des Todes. der Invalidität, der Verletzung oder der Krankheit, 
die auf die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssiche
rung dnrch Personen. die freiwillig von Staaten fiIr Einsätze 
der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden, 
zurlIckzufIIhre sind. 

Artikel 21 

Recht zur Selbstverteidigung 

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige 
sie das Recht zur Selbstverteidigung. 

Artikel 22 

BeUegung von Streitigkeiten 

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten 
über die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention, die 
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Dicht durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf Verlangen 
eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. 
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser 
Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden 
Antrag stellt 

2. Jeder Vertragsslaat kann bei der Unterzeichnung, der Rati
fikation, der Annahme oder der Genehmigung dieser Konven
tion oder dem Beitritt zn dieser erkliiren, daß er sich durch.Ab
satz 1 oder einen Thil des Absatzes 1 nicht als gebunden be
trachtet Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem 
Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt gemacht bot, durch 
Absatz 1 oder den betreffenden Thil des Absatzes 1 nicht ge
bunden. 

3. Ein VertragsstaIlt, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 ge
macht bot, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
GeneraIsekretlI der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation 
zurUckziehen. 

ArtIkel 23 

OberprlJfungstre.f!en 

Anf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten und mit 
Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten bernft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Treffen der 
Vertragsstaaten zur Überprilfung der Durcbfilhrnng der Kon
vention und im ZIISIImmenbang mit ihrer Anwendung etwa 
aufgetretener Probleme ein. 

Artikel 24 

Unterzeichnung 

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1995 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 25 
RatIfikation, Annahme oder Genehmigung 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gnngsurkuoden werden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen hinterlegt 

ArtIkel 26 
Beitritt 

Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt offen. 
Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt 

Artikel 27 

Inkrtifttreten 

1. Diese Konvention tritt dreißig 'IlIge nach Hinterlegung von 
zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehrnignngs
oder Beitrittsurknnden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen in Kraft. 

2. FIlr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi
gungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder geneh
migt oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten Thg nach Hinter-

Iegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 28 

KlJndlgung 

1. Ein Vertragsslaat kann diese Konvention durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kIlndigen. 

2. Die Kilndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika
tion beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, chinesi
scher, englischer, französischer, Mlssischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verhindlich ist, wird beim Geoeralse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglauhigte Abschriften. 

49/60. Maßnahmen zur BeseIdgnug des Internationalen 
ThnoilslDlki 

Die Generalversammlung, 

U1l1er Hinweis auf ihre Resolution 46/51 vom 9. Dezember 
1991 und ihren Beschluß 48/411 vom 9. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretllrs", 

1IIlCh eingehender Belumdlung der Frage der Maßnahmen 
zur Beseitigung des internationslen Terrorismus, 

In der Oberzeugung, daß die Verabschiedung der ErkIIIrung 
lIber Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terr0ris
mus zur Verstärkung des Kampfes gegen den internationalen 
Terrorismus beitragen sollte, 

1. b/lllgtdie ErkIllrnng über Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus, deren Wortlaot dieser Res0-
lution als Anlage beigefflgt ist; 

2. bittet den Generalsekretär, alle Staaten, den Sicher
heitsrat, den Internationalen Gerichtshof und die entsprechen
den Sonderorganisatlonen, Organisationen und Organe von der 
Verabschiedung der ErkIllrung zn unterrichten; 

3. fonJert nachdrIlcklich, daß alles getan wird, damit die 
ErkIllrung allgemein bekannt und voll eingehalten und ver
wirklicht wird; 

4. fonJert die Staaten nachdrIJck1ich flIif, im Einklang mit 
der ErkIllrung auf nationaler und internationaler Ebene alle 
geeigneten MaßnaIunen zn ergreifen, um den Terrorismus zn 
beseitigen; 

5. bitt# den Generalsekretllr, die Durchfflhrung dieser 
Resolution und die Verwirklichung der Erkli!rung genau 
weiterznverfolgen und der GeneralverSllMMlung auf ihrer 
fflnfzigsten Thgnng einen diesbezflgIichen Bericht vorznlegen, 
der insbesondere auf die Modalitäten der Umsetzung von 
Ziffer 10 der ErkIllrnng eingeht; 

" A/49/251 und Add.l·3. 




